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1  Anlass und Inhalt der Untersuchungen 

Die Stadt Gransee beabsichtigt auf der Fläche des bestehenden ALDI-Discountmarkts an der 
Berliner Straße in Gransee den Neubau zweier Einzelhandelsmärkte und östlich davon den Neubau 
einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage.  

Das Bauvorhaben liegt zum Teil im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 „Ortseingang 
Berliner Straße“ der Stadt Gransee. Das gesamte BV liegt gemäß dem in Änderung befindlichen 
Flächennutzungsplan der Stadt Gransee auf Flächen, die als „Sonderbaufläche“ bzw. als 
„Wohnbaufläche“ ausgewiesen sind. 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung waren die von der gewerblichen Nutzung des BV 
ausgehenden Geräuschimmissionen zu berechnen und auf der Basis der Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm [2] zu beurteilen. 
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2  Normen und Richtlinien 

Folgende Unterlagen wurden verwendet: 

[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz in der aktuell gültigen Fassung 

[2] TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz; (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 
26.08.1998 (GMBl. Nr. 26 vom 28.08.1998 S. 503), geändert durch 
Verwaltungsvorschrift v. 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 AT) 

[3] DIN 18005-1 
Ausg. 2002-07 

Schallschutz im Städtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 

[4] Beiblatt 1 zu  
DIN 18005-1 
Ausg. 1987-05 

Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische 
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 

[5] DIN ISO 9613-2 
Ausg. 1999-10 

Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,  
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 

[6] Parkplatzlärmstudie, 6. überarbeitete Auflage v. August 2007; Bayerisches Landesamt für 
Umwelt  

[7] Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90 (Ausgabe 1990) herausgegeben und 
eingeführt vom Bundesministerium für Verkehr 

[8] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemission durch Lastkraftwagen auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten 
sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten; Hessisches 
Landesamt für Umwelt und Geologie; Ausg. 2005, Heft Nr. 3 

[9] Hessisches Landesamt für Umwelt: „Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und 
Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen“, 
Heft 192, 1995 

[10] Schenderlein, R., Fürst, P.: Einfluss der Stellplatzbewegung von Parkplätzen auf die 
Schallemission, Fachzeitschrift Lärmbekämpfung Bd. 10 (2015) Nr. 1 - Januar 

[11] „Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen“, 
Lärmschutz in Hessen, Heft 2; Hessisches Landesamt für Umwelt, 2004 

[12] Arbeitshilfe Bebauungsplanung; Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes 
Brandenburg, Stand Januar 2020 

[13] Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG); vom 27. November 2006, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. April 2017 

[14] Digitales Geländemodell und Gebäude als LoD1-Modell; Download unter 
https://geobroker.geobasis-bb.de 
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3  Bearbeitungsgrundlagen 

Folgende Unterlagen wurden verwendet: 

- Änderungsblatt zur Planzeichnung - FNP neu, Stand 29.11.2022 

- Bebauungsplan Nr. 3 Orteingang „Berliner Straße“ der Stadt Gransee; genehmigt am 
13.03.1993 
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4  Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Das gesamte BV liegt in einer „Sonderbaufläche“ und einer „Wohnbaufläche“ des sich in der 
Änderung befindlichen Flächennutzungsplans der Stadt Gransee (s. Abbildung 1). 

Abbildung 1:  Ausschnitt aus dem neuen FNP mit Lage der Einzelhandelsbetriebe und den 
 Grenzen des B-Plans Nr. 3 

 

Im Bereich der KWK-Kennzeichnung soll eine Heizungsanlage errichtet werden. 

Auf der Fläche Einzelhandel sollen zwei Märkte, ein Vollsortimenter und ein Discounter, entstehen 
(s. Anlage 1 – Lageplan).  
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Relevante Geräuschemissionen sind durch die Anlieferungen, die Kundenparkplätze, die 
Einkaufswagen und durch haustechnische Anlagen zu erwarten. Ferner soll angenommen werden, 
dass sich in einem der Märkte ein Konzessionär, wie z.B. ein Back-Shop mit Brötchenverkauf am 
Sonntag, befindet. 

Ferner ist nach aktueller Planung eine Hackschnitzel-Heizungsanlage zur zentralen 
Wärmeversorgung geplant. Die Holzhackschnitzel werden durch einen Lkw angeliefert, welcher 
das Brennmaterial direkt in einen unterirdischen Bunker am Heizhaus kippt. 

Nördlich des BV liegt das „Feuerwehrtechnische Zentrum Gransee“ (FTZ), dessen Geräusche als 
Vorbelastung im Sinne von TA Lärm [2] zu berücksichtigen sind. Dort finden u.a. Wartungen sowie 
Prüfung und Pflege von Ausrüstungsteilen der Feuerwehr statt. Zusätzlich werden Schulungen für 
Feuerwehrleute durchgeführt. Auf dem Grundstück des FTZ befinden sich ferner die 
Rettungswache mit drei Rettungsfahrzeugen und eine Teileinheit des Katastrophenschutzes. 

Weitere relevante gewerbliche Emissionsquellen, deren Geräusche als Vorbelastung zu 
berücksichtigen sind, konnten nicht festgestellt werden. 
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5  Anforderungen 

Grundlage für die Berechnung, Bewertung und Beurteilung von Geräuschimmissionen, ausgehend 
von gewerblichen Anlagen, ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) [2].  

Auf der Basis dieser Vorschrift ergeben sich projektbezogen folgende Anforderungen: 

Die Ausbreitungsrechnung zur Bestimmung der Schallimmission an den Nachweisorten erfolgt 
nach dem alternativen Verfahren gemäß DIN ISO 9613-2, Pkt. 7.3.2 [5]. 

Die Beurteilung der durch den Regelbetrieb verursachten Immissionen (Gesamtbelastung aller 
Anlagen) erfolgt anhand von Immissionsrichtwerten, die in Abhängigkeit von der Gebietsnutzung 
für Immissionsorte (IO) außerhalb von Gebäuden unter Ziffer 6.1 der TA Lärm [2] festgelegt sind. 
Die Anforderungen gemäß TA Lärm [2] sind erfüllt, wenn der Gesamtbeurteilungspegel die 
Immissionsrichtwerte nicht überschreitet.  

Als Grundlage für die Ermittlung des Beurteilungspegels wird der äquivalente Dauerschallpegel 
unter Berücksichtigung von Zuschlägen für Impulse, Ton- und Informationshaltigkeit sowie 
Ruhezeiten festgelegt.  

Ausgehend von den geplanten Betriebszeiten wird die Beurteilung für den Tag- und 
Nachtzeitraum vorgenommen. Die Tagzeit dauert von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Beurteilungs-
zeitraum nachts ist die ungünstigste volle Stunde zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr. 

Die Immissionsrichtwerte gelten auch dann als überschritten, wenn kurzzeitige Geräuschspitzen, 
beschrieben durch den Maximalpegel LAFmax am Tag um mehr als 30 dB(A) bzw. nachts um mehr 
als 20 dB(A) über den Richtwerten liegen. 

Unter Zusatzbelastung im Sinne von TA Lärm [2] werden Geräuschimmissionen verstanden, die 
von Geräuschquellen des geplanten Vorhabens ausgehen.  

Unter Vorbelastung im Sinne von TA Lärm [2] werden Geräuschimmissionen verstanden, die von 
vorhandenen gewerblichen Anlagen ausgehen – unabhängig davon, ob sie zum Antragsteller 
gehören oder nicht. 

Verkehrsgeräusche auf dem Betriebsgrundstück einschließlich der Ein-/Ausfahrt sind der Anlage 
zuzuordnen. Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Straßen sind bis zu einem 
Abstand von 500 m von dem Betriebsgrundstück zu berücksichtigen, sofern diese zu einer 
Erhöhung des Beurteilungspegels durch Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A) führen, keine 
Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
erstmals oder weitergehend überschritten werden. Aufgrund des anzunehmenden Pkw- und Lkw-
aufkommens durch das Einzelhandelsgewerbe und dem zu erwartenden Anwohnerverkehr auf den 
Planstraßen ist mindestens die Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
auszuschließen.  

Die von den Schallimmissionen am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Nutzungen in der 
Nachbarschaft werden mit den Immissionsorten IO 01 – IO 06 untersucht (s. Tabelle 2). 

Entsprechend dem B-Plan Nr. 3 liegen die Immissionsorte IO 01, IO 02 und IO 06 auf einer als 
Mischgebiet (MI) festgesetzten Fläche. 
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Nach Angaben der Stadt Gransee1 befindet sich das Gebäude Berliner Straße 17 (IO 03) im 
Außenbereich, sodass dort die Immissionsrichtwerte eines Dorf-/Mischgebiets (MD/MI) anzusetzen 
sind2. 

Die Wohngebäude bei IO 04 und IO 05 befinden sich in unbeplantem Gebiet und sind 
entsprechend ihrer Nutzung als allgemeines Wohngebiet (WA) nach §4 BauNVO zu 
berücksichtigen. 

 
Tabelle 1: Immissionsorte 

Bez. Adresse Anzahl 
Geschosse 

Schutzwürdigkeit 

IO 01 
Berliner Straße 18 2 Mischgebiet; Immissionsrichtwerte: 

tags: 60 dB(A), nachts: 45 dB(A) 
IO 02 

IO 03 Berliner Straße 17 2 

IO 04 Straße des Friedens 21A 2 allgemeines Wohngebiet; 
Immissionsrichtwerte: 
tags: 55 dB(A), nachts: 40 dB(A) IO 05 Straße des Friedens 20 4 

IO 06 Berliner Straße 17 2 
Mischgebiet; Immissionsrichtwerte: 
tags: 60 dB(A), nachts: 45 dB(A) 

 

  

                                                
1 Telefonat am 01.12.21 mit H. Tutsch, Amt Gransee, Bauleitplanung 
2 LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Lärm am 22. und 23. März 2017 
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6    Bestimmung der Emissionsquellen 

Die Geräuscheinwirkungen ausgehend von den gewerblichen Emittenten (Einzelhandel und 
Heizhaus) sind für die Immissionsorte IO 01 – IO 06 zu prognostizieren. Hierbei ist die 
Gesamtbelastung (GB), die sich aus der von den vorhandenen (gewerblichen) Anlagen 
ausgehenden Vorbelastung (VB) und der von den geplanten Lebensmittelmärkten sowie dem 
Heizhaus ausgehenden Zusatzbelastung (ZB) im Untersuchungsgebiet ergibt, zu ermitteln und zu 
bewerten. 

 

 

6.1  Gewerbliche Vorbelastung 

Als Vorbelastung im Untersuchungsgebiet sind die Geräusche durch die Nutzung des 
Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) zu berücksichtigen. Aufgrund der vielgliedrigen Nutzung 
sollen die Geräuschemissionen zu einer Flächenschallquelle (FQ 20) zusammengefasst werden. 

Die Schallleistungspegel der Flächenschallquelle werden unter Berücksichtigung der 
nächstgelegenen Immissionsorte an Bestandsgebäuden bestimmt. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass die Geräusche ausgehend vom FTZ die zulässigen Grenzwerte nach TA Lärm 
nicht überschreiten.  

Für die Flächenschallquelle FQ 20 zur Berücksichtigung der Vorbelastung ausgehend vom FTZ 
wurden die flächenbezogenen Schallleistungspegel von 

- L‘‘WA,t = 60 dB(A)/m² am Tag (06.00 – 22.00 Uhr) und 
- L‘‘WA,n = 45 dB(A)/m² in der Nacht (22.00 – 06.00 Uhr) 

angenommen. 

Die Berechnung der Vorbelastung erfolgt für die Immissionsorte IO 01, IO 02, IO 04 sowie 
zusätzlich für den neu einzuführenden Immissionsort IO VB01 am nächstgelegenem 
Bestandsgebäude. 

IO VB01 befindet sich hier an der südöstlichen Fassade des Gebäudes Berliner Straße 23 in 
unmittelbarer Nähe zum FTZ (s. Anlage 1). Das dreigeschossige Wohngebäude liegt in einem 
unbeplanten Gebiet und ist entsprechend seiner tatsächlichen Nutzung als allgemeines 
Wohngebiet nach §4 BauNVO zu berücksichtigen. 

Die sich an den Immissionsorten ergebenden Beurteilungspegel der Vorbelastung sind in der 
Tabelle 2 dargestellt. 

An den untersuchten Immissionsorten ergeben sich keine Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte durch die Vorbelastung. 

Am IO VB01 wird am Tag der Immissionsrichtwerte ausgeschöpft. In der Nacht wird hier der 
Richtwert um bis zu 2 dB(A) unterschritten. 
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Tabelle 2: Beurteilungspegel zur Bestimmung der maximalen Vorbelastung 

Bez. Nutz. SW Immissionsrichtwert in dB(A) Beurteilungspegel Lr in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht 

IO 01 MI EG 55 40 38 23 

IO 01 MI 1.OG 55 40 39 24 

IO 02 MI EG 55 40 37 22 

IO 02 MI 1.OG 60 45 38 23 

IO 04 WA EG 60 45 33 17 

IO 04 WA 1.OG 60 45 34 17 

IO 04 WA 2.OG 60 45 35 18 

IO 04 WA 3.OG 55 40 36 19 

IO VB01 WA EG 55 40 55 38 

IO VB01 WA 1.OG 55 40 55 38 

IO VB01 WA 2.OG 55 40 55 38 

 
 
 
 
6.3  Gewerbliche Zusatzbelastung werktags 

Im Vorhabengebiet sollen zwei direkt aneinandergrenzende Verkaufsmärkte, ein Discounter und ein 
Vollsortimenter, errichtet werden. Nordwestlich der Gebäude sind die Kundenparkplätze 
vorgesehen, die über zwei Ein-/Ausfahrten an die Planstraße angebunden werden. 

An den südlichen Fassaden befinden sich die Anlieferungsrampen, sechs Mitarbeiter-Parkplätze 
und diverse haustechnische Anlagen. 

Für die Märkte soll von einer Öffnungszeit von 06.00 – 22.00 Uhr ausgegangen werden. Die Netto-
Verkaufsflächen betragen 1.050 m² beim Discounter und 1.500 m² beim Vollsortimenter. 

Ferner soll südöstlich des FTZ eine zentrale Holzhackschnitzel-Heizungsanlage platziert werden. 

Die Emissionsquellen durch die gewerblichen Nutzungen werden wie folgt bestimmt. 

 

 
Kundenparkplatz 

Die Geräuschemissionen des Kundenparkplatzes werden nach der Parkplatzlärmstudie [6] 
ermittelt. Hierbei werden die Parkvorgänge, das Bewegen der Einkaufswagen, das Schließen der 
Fahrzeugtüren etc. berücksichtigt. Aufgrund der klar definierten Zu-, Ab- und Durchfahrtswege 
kommt daher das getrennte Verfahren zur Anwendung.  
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Der flächenbezogene Schallleistungspegel der Parkplatzfläche wird gemäß Parkplatzlärmstudie [6] 
wie folgt berechnet: 

 LWA’’ = LW0 + KPA + KI + 10 lg (B * N) – 10 lg S/1 m2 

 LWA’’ Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz  
   (einschließlich Durchfahranteil) in dB(A) 
 LW0 63 dB (A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R-  
   Parkplatz 
 KPA  Zuschlag je Parkplatztyp (= 5 dB(A)) 
 KI  Zuschlag für Impulshaltigkeit (= 4 dB(A)) 
 B  Bezugsgröße (Nettoverkaufsfläche) 
 N  Bewegungshäufigkeit (Bewegung je Einheit der Bezugsgröße und Stunde) 
 B * N  alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche 
 S  Gesamtfläche des Parkplatzes 

In der Parkplatzlärmstudie [6] wurde am Beispiel eines Baumarkts dargestellt, dass die Stellplätze, 
welche näher zum Eingang eines Marktes liegen, stärker frequentiert sind, als die entfernteren 
Stellplätze. Hierbei spielt auch die Lage der Einkaufswagen-Box (EKW-Box) eine Rolle. Die am 
äußeren Rand eines Parkplatzes gelegenen Stellplätze haben eine um ca. 50 % verminderte 
Bewegungshäufigkeit. Ein vergleichbares Ergebnis ist auch in der Studie „Einfluss der 
Stellplatzbewegung von Parkplätzen auf die Schallemission“ [10] dargestellt. 

Der Kundenparkplatz wird in neun Stellplatzbereiche P1 – P9 im Bereich des Vollsortimenters und 
in acht Stellplatzbereiche P20 – P27 im Bereich des Discounters unterteilt (vgl. Anlage 1).  

Gemäß Parkplatzlärmstudie [6] werden für die gesamte Parkplatzfläche des Discounters 
durchschnittlich N = 0,17 Stellplatzbewegungen pro 1 m2 Nettoverkaufsfläche und Stunde für 
einen Beurteilungszeitraum 06:00 bis 22:00 Uhr (16 h) zugrunde gelegt. Für die gesamte 
Parkplatzfläche des Vollsortimenters wird eine Bewegungshäufigkeit von N = 0,1 Stellplatz-
bewegungen pro 1 m2 Nettoverkaufsfläche und Stunde im gleichen Zeitraum angesetzt. 

Bei einer gewichteten Betrachtung der Bewegungshäufigkeit nach Lage der Stellplätze, wird die 
Netto-Verkaufsfläche anteilig mit den Stellplatzflächen verrechnet. Die Parkplatzflächen P5 – P8 
und P23 – P26 liegen im äußeren Bereich des Parkplatzes und sind am weitesten entfernt vom 
Eingang und der EKW-Box. Für die Kunden, die auf den Flächen P1 – P4, P9, P20 – P22 oder 
P27 parken, ist die Entfernung zur EKW-Box und zu den Eingängen der Märkte am geringsten. Bei 
einer um bis zu 50 % verminderten Bewegungshäufigkeit der äußeren Parkflächen im Vergleich zur 
durchschnittlichen Bewegungshäufigkeit des gesamten Parkplatzes ergeben sich folgende 
Frequentierungen der Stellplätze 

- für den Discounter 
o Naußen = 0,120 für die äußeren Parkflächen, 
o Ninnen = 0,234 für die inneren Parkflächen und 

- für den Vollsortimenter 
o Naußen = 0,050 für die äußeren Parkflächen, 
o Ninnen = 0,137 für die inneren Parkflächen. 

Die Bewegungshäufigkeiten insgesamt entsprechen den gesamten durchschnittlichen 
Bewegungshäufigkeit von N = 0,17 bzw. N = 0,10 Stellplatzbewegungen pro 1 m2 
Nettoverkaufsfläche und Stunde.  
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Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Bewegungshäufigkeit der Stellplatzbereiche 

Nr. Stellplätze Anteilige Netto- 
Verkaufsfläche B 

Bewegungshäufigkeit  
N 

Fahrbewegungen 
N*B 

Vollsortimenter 

P1 3 60 0,137 8 

P2 10 200 0,137 27 

P3 12 240 0,137 33 

P4 10 200 0,137 27 

P5 8 160 0,05 8 

P6 10 200 0,05 10 

P7 8 160 0,05 8 

P8 6 120 0,05 6 

P9 8 160 0,137 22 

Gesamt 75 1500 0,10 150 

Discounter 

P20 8 128 0,25 32 

P21 10 160 0,25 40 

P22 6 96 0,25 24 

P23 12 192 0,123 24 

P24 10 160 0,123 20 

P25 6 96 0,123 12 

P26 13 208 0,123 26 

Gesamt 65 1040 0,17 177 

 
Bei einer Öffnungszeit der Einzelhandelsbetriebe von 06.00 – 22.00 Uhr ist damit zu rechnen, dass 
Kunden vor 06.00 Uhr den Parkplatz anfahren bzw. nach 22.00 Uhr vom Parkplatz abfahren. 

Es werden daher morgens für die Stunde vor Öffnen der Märkte bzw. abends nach Schließen der 
Märkte jeweils 10 Parkplatzbewegungen auf jedem der Parkplätze P3 und P21 angenommen 
(P3-N und P21-N). 

Zusätzlich sind noch die Mitarbeiterstellplätze MA1 und MA2 zu berücksichtigen. Beide Stellplatz-
bereiche verfügen über je drei Pkw-Stellplätze. Jeweils morgens und abends innerhalb der Stunde 
vor bzw. nach den Öffnungszeiten fährt von/an jedem Stellplatz ein Pkw ab bzw. ein Pkw an 
(Nachtzeit). Am Tag werden je Stellplatz zusätzliche je zwei An- und zwei Abfahrten berücksichtigt. 

Innerhalb des Zeitraums von 05.00 – 23.00 Uhr wird somit von einer dreifachen Belegung der 
Stellplätze ausgegangen. Es ergeben sich Bewegungshäufigkeiten von Ntags = 0,25 bzw. Nnachts = 1 
Bewegungen pro 1 m2 Nettoverkaufsfläche und Stunde. Folgende weitere Berechnungsansätze 
wurden berücksichtigt (Berechnung nach dem getrennten Verfahren): 

- KPA Zuschlag je Parkplatztyp (= 0 dB(A)) 
- KI  Zuschlag für Impulshaltigkeit (= 4 dB(A)) 
- B  Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze 
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Die Emissionspegel sind in Anlage 2.1 dargestellt. 

Die Fahrwege der Pkw auf dem Parkplatz werden als Linienschallquellen modelliert und gemäß 
Parkplatzlärmstudie [6] wie folgt berechnet: 

   L‘W, 1h = Lm, E + 19 dB(A) 

mit Lm, E  - Emissionspegel berechnet nach Abschnitt 4.4.1.1 der RLS 90 [7]. 

Die Zu- und Abfahrt erfolgt über die nördliche Zufahrt zum Kundenparkplatz. Die Zufahrt zu den 
Mitarbeiter-Parkplätzen erfolgt über die südliche Zufahrt und die Abfahrt wird über den 
Kundenparkplatz angenommen.  

Es wird angenommen, dass die Fahrgassen des Parkplatzes und der Zufahrten mit 
Betonsteinpflastern (Fuge > 3 mm) ausgeführt werden, sodass nach der Parkplatzlärmstudie [6] ein 
Zuschlag für die Parkplatzoberfläche von KStro = 1,0 dB(A) berücksichtigt wird. 

Die Anzahl der Fahrbewegungen ergeben sich aus den obigen Bewegungshäufigkeiten. Da die 
Märkte von 06.00 bis 22.00 Uhr geöffnet sein sollen, sind (wie beschrieben) auch in den Zeiten von 
05.00 – 06.00 Uhr und 22.00 - 23.00 Uhr An-/Abfahrten zu berücksichtigen. Es wird von bis zu 
zehn Fahrzeugen der Linienschallquellen LQ 01 und LQ 03 ausgegangen.  

Tabelle 4: Fahrbewegungen auf dem Parkplatz 

Bez. Beschreibung Fahrweg Längenbezogener Schallleistungspegel 
L‘w,1h in dB(A)/m 

Tag Nacht 

LQ 01 An-/Abfahrt P7, P8 57,0 55,5 

LQ 02 An-/Abfahrt P1 - P6 66,1 - 

LQ 03 An-/Abfahrt P9, P20 – P27 68,6 55,5 

LQ 04 An-/Abfahrt MA1, MA2 47,3 55,3 

Durch die Umfahrungen der Stellplatzbereiche, und die damit längeren Fahrwege, wird ein Ansatz 
auf der sicheren Seite gewählt. 

Die Fahr- und Parkplatzgeräusche mit Pkw wurden in Oktavbändern berücksichtigt, wobei das 
Referenzspektrum nach Tabelle 5 verwendet wurde. 

Tabelle 5: Referenzspektrum Pkw anfahren [6] 

Emittent 
Schallleistungspegel LWA,f je Oktavband bzw. Summenpegel LWA in dB(A) 

Summe 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 

Referenzspektrum 0 -18,5 -14,5 -10,4 -7,4 -4,5 -6,5 -11,4 -16,5 

Ferner wird davon ausgegangen, dass alle Kunden mit dem Pkw zu den Einzelhandelsmärkten 
gelangen. Synergieeffekte durch Kunden, welche beide Märkte besuchen, werden nicht 
berücksichtigt. Die Emissionspegel sind daher mit hohen Sicherheiten versehen. 
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Anlieferfahrverkehr 

Die Anlieferrampen befinden sich beim Discounter auf der südöstlichen Gebäudeseite und beim 
Vollsortimenter auf der südwestlichen Seite. Die Liefer-Lkw befahren das Grundstück über die 
südliche Zufahrt, stoßen rückwärts an die entsprechende Rampe. Nach dem Be-/Entladen fahren 
die Lkw über den Kundenparkplatz wieder ab. Es wird angenommen, dass die Anlieferungen 
ausschließlich im Tagzeitraum zwischen 06.00 und 22.00 Uhr erfolgen.  

Da nach derzeitigem Planstand keine konkreten Angaben zu den Anlieferungen vorliegen, wird von 
einer Anzahl von Lieferfahrzeugen, wie in der folgenden Tabelle 6 aufgeführt, ausgegangen. Die 
Liefermengen ergeben sich aus den Liefermengen vergleichbarer Märkte. Aufgrund der 
angenommenen Sicherheitszuschläge sind einzelne Anlieferungen durch Kleintransporter in den 
Berechnungen enthalten. 

Tabelle 6: Liefermengen und längenbezogene Schallleistungspegel 

Bez. Fahrbewegung Anzahl der Lkw 
(> 105 kW) 

Längenbez. Schallleistungspegel L‘WAr 
in dB(A), bezogen auf Tr = 16 h 

(Tageszeit) 

Vollsortimenter 

LQ 10 Einfahrt über südliche Zufahrt  10 61 

LQ 11 Rangieren rückwärts 10 64 

LQ 12 Abfahrt über Parkplatz 10 61 

Discounter 

LQ 14 Einfahrt über südliche Zufahrt  4 57 

LQ 15 Rangieren rückwärts 4 60 

LQ 16 Abfahrt über Parkplatz 4 57 

Die Schallemissionen der Lkw-Fahrstrecke wurden entsprechend dem Technischen Bericht zur 
Untersuchung der Geräuschemission durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von 
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer 
Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten [8] ermittelt.  

Der längenbezogene Schallleistungs-Beurteilungspegel der Lkw-Fahrstrecke L‘WAr berechnet sich 
nach folgender Gleichung:  

  L‘WAr = LWA,1h + 10 lg (n) – 10 lg (Tr / h)  in dB(A)/m 

mit  
-  LWA,1h = 63 dB(A)/m: Schallleistungs-Beurteilungspegel eines Lkw mit einer Leistung ab 
 105 kW bezogen auf 1 Stunde und 1 m Weglänge 
-   n: Anzahl der Lieferfahrzeuge/Tag 
-  Tr = 16 h: Beurteilungszeit in h entsprechend Beurteilungszeitraum, hier Tageszeitraum 
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Für das Rangieren ist ein Zuschlag von 3 dB zu addieren. 

Die berechneten längenbezogenen Schallleistungs-Beurteilungspegel sind in Tabelle 6 dargestellt. 

Die Maximalpegel entstehen an den Haltepunkten der Lkw (PQ 01 – PQ 05) durch die 
Betriebsbremse mit einem Schallleistungspegel von LAFmax = 108 dB(A) gemäß [8]. 

 

Be-/Entladung Lkw 

Die Ermittlung der Emissionspegel durch das Be- und Entladen eines Lkw erfolgte nach der 
Untersuchung „Lkw- und Verladegeräusche bei Frachtzentren, Auslieferungslagern und 
Speditionen“ [9] nach folgender Formel: 

 LWAr = LWA,1h + 10 lg (n)– 10 lg (Tr/h) in dB(A) 

 mit  
- LWA,1h = 80 dB(A)/m: Schallleistungs-Beurteilungspegel eines Palettenhubwagens über 

installierte Überladebrücke, Innenrampe 
- LWA,1h = 64 dB(A)/m: Schallleistungs-Beurteilungspegel eines Rollcontainers über 

installierte Überladebrücke, Innenrampe 
- n: Anzahl der Palettenhubwagen bzw. Rollcontainer 
- Tr = 16: Beurteilungszeit in h entsprechend Beurteilungszeitraum, hier Tageszeitraum 

  

Aus Lärmschutzgründen wurde grundsätzlich von einer Innenrampe, bestehend aus 
Torranddichtungen und stationärer verstellbarer Überladebrücke, ausgegangen. 

Beim Discounter werden je Lkw 20 Paletten und 20 Rollcontainern jeweils be- und entladen. Beim 
Vollsortimenter wird von 15 Paletten und 15 Rollcontainern je Lkw ausgegangen, welche jeweils 
be- und entladen werden. 

Bezogen auf die jeweilige Anzahl der Lkw pro Tag und die Tageszeit (16 h), ergibt sich für das 
Ladegeräusch ein Schallleistungspegel von: 

- Discounter:  LWAr = 90,0 dB(A), (PQ 36) 
- Vollsortimenter:  LWAr = 92,9 dB(A), (PQ 31) 

Bei den Anlieferungen von Frischeprodukten werden Lkw mit fahrzeugeigenen Kühlaggregaten 
eingesetzt, die gemäß Parkplatzlärmstudie [6] mit einem Schallleistungspegel von LWA = 97 dB(A) 
berücksichtigt werden. Beim Vollsortimenter wird von zwei Kühl-Lkw pro Tag und beim Discounter 
wird von einem Kühl-Lkw pro Tag ausgegangen.  

Während der Be-/Entladung des Lkw wird eine Laufzeit von 15 min je Kühl-Lkw berücksichtigt. 
Somit ergeben sich bezogen auf den Tageszeitraum (16 h) folgende Schallleistungspegel: 

- Vollsortimenter, zwei Kühl-Lkw: LWAr = 82 dB(A) (PQ 30) 
- Discounter, ein Kühl-Lkw: LWAr = 79 dB(A) (PQ 35). 
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Einkaufswagen-Box (EKW-Box) 

Die Einkaufswagen der einzelnen Märkte werden jeweils außen, nahe der Eingänge gesammelt.  

Die Emissionsgeräusche durch das Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen werden nach [8] 
bestimmt: 

 LWA = LWA,1h + 10 ∙ lg (n) 

mit  
- LWA  Schallleistungspegel 
- LWA,1h = 72 dB(A), zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde; 

Einkaufswagen mit Metallkorb 
- n: Anzahl der Ereignisse je Stunde 

Die Anzahl der Ereignisse wird in Anlehnung an die Anzahl der Stellplatzbewegungen (s. Tabelle 3) 
angenommen. Hierbei ist berücksichtigt, dass einerseits nicht alle Kunden mit dem Pkw kommen, 
andererseits aber auch nicht alle Kunden einen Einkaufswagen benutzen. 

Somit ergeben sich folgende Schallleistungspegel: 

- Discounter:   LWA = 94,5 dB(A); (PQ 21) 
- Vollsortimenter:  LWA = 93,8 dB(A); (PQ 20) 

Der maximale Schalleistungspegel beträgt beim Ein- und Ausstapeln LWAmax = 106 dB(A). 

 

Back-Shop 

Es soll angenommen werden, dass sich in einem der beiden Märkte ein Backshop mit einer Netto-
Verkaufsfläche von ca. 40 m² befindet. Der Parkverkehr ist bereits bei den Parkplatzbetrachtungen 
der beiden Märkte berücksichtigt. 

Backshops werden meist zweimal täglich durch zwei Klein-Lkw (< 105 kW) beliefert, wovon auch 
hier ausgegangen wird. Die Anlieferung erfolgt über die Eingangsseite. 

Der Fahrweg für die An- und Abfahrt wird als Linienschallquelle LQ 17 modelliert und berechnet 
sich nach [8] zu: 

 L‘WAr = LWA,1h + 10 lg (n) – 10 lg (Tr / h) = 53 dB(A)/m 

mit  
-  LWA,1h = 62 dB(A)/m: Schallleistungs-Beurteilungspegel eines Klein-Lkw mit einer Leistung 
 bis 105 kW bezogen auf 1 Stunde und 1 m Weglänge 
-  n = 2: Anzahl der Lieferfahrzeuge/Tag 
-  Tr = 16: Beurteilungszeit in h entsprechend Beurteilungszeitraum, hier Tageszeitraum 
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Je Lkw werden 3 Rollcontainer ent- und beladen. Hieraus ergibt sich nach [9] ein 
Schallleistungspegel der Punktschallquelle PQ bezogen auf den Tagzeitraum von 

 LWAr = LWAT,1h + 10 lg (n)– 10 lg (Tr/h) = 76,8 dB(A) 

mit  
- LWA,1h = 78 dB(A)/m: Schallleistungs-Beurteilungspegel eines Rollcontainers über 

fahrzeugeigene Ladebordwand 
- n = 12: Anzahl der Rollcontainer bei zwei Lkw pro Tag 
- Tr = 16: Beurteilungszeit in h entsprechend Beurteilungszeitraum, hier Tageszeitraum 

 

 

Haustechnische Anlagen 

Nach dem aktuellen Planungsstand sind folgende haustechnische Anlagen an den Marktgebäuden 
geplant (s. Tabelle 7): 

Tabelle 7:  Haustechnische Anlagen 

Bez. Markt Gerät Zeitraum der Nutzung Schallleistungspegel 
LWA in dB(A) 

PQ 10 Vollsortimenter Verflüssiger 24h/Tag 75 

PQ 11 Vollsortimenter Wärmepumpe 24h/Tag 75 

PQ 12 Vollsortimenter Raumlufttechnik 06.00 – 22.00 Uhr 85 

PQ 13 Vollsortimenter Wechselrichter 24h/Tag 70 

PQ 14 Discounter Raumlufttechnik 06.00 – 22.00 Uhr 85 

PQ 15 Discounter Wechselrichter 24h/Tag 70 

PQ 16 Discounter Verflüssiger 24h/Tag 69 

PQ 17 Discounter Transformator 24h/Tag 75 

PQ 18 Vollsortimenter Transformator 24h/Tag 75 

 

Für alle haustechnischen Anlagen, mit Ausnahme der Raumlufttechnik, wird ein durchgehender 
Volllastbetrieb über 24 Stunden an Werk- und Sonntagen angenommen.  

Für die Raumlufttechnik wird ein durchgehender Volllastbetrieb während der Öffnungszeiten der 
Märkte von 06.00 – 22.00 Uhr berücksichtigt. 
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Heizungsanlage (Heizhaus) 

Südöstlich des FTZ soll eine Holzhackschnitzel-Heizungsanlage installiert werden. In der 
nordöstlichen Hälfte des Baufelds soll die Anlage in einem Zweckgebäude, bestehend aus 
Sandwich-Wand- und Deckenelementen mit PUR-Füllung, installiert werden. Nach Angaben des 
Projektmanagements für die Heizungsanlage3 beträgt der Schallleistungspegel des 
Oberflächengeräuschs des Brenners ca. LWA,Brenner = 50 dB(A), sodass von davon ausgegangen 
werden kann, dass die Schallübertragung über die Gebäudehülle keinen relevanter 
Emissionsbeitrag liefert. Die Zuluftöffnungen können im Bedarfsfall mit Kulissenschalldämpfern 
ausgeführt werden. Die entsprechende Auslegung ist im Rahmen der Genehmigungs- bzw. 
Ausführungsplanung vorzunehmen. 

Die Abgase der Anlage werden über einen Abgaskamin geführt. An der Mündung des 
Abgaskamins in ca. 7,8 m über OK-Gelände ergibt sich aus dem Verbrennungsgeräusch ein 
Schallleistungspegel von LWA,Mündung = 70 dB(A), welches als Punktschallquelle PQ 40 modelliert 
wird und im Dauerbetrieb (24h/Tag) als Emissionsquelle berücksichtigt wird. Nach Angaben des 
Projektmanagements für die Heizungsanlage ist ohne Schalldämpfer ein Schallleistungspegel an 
der Abgasmündung in Höhe von LWA = 80 dB(A) zu erwarten. Aufgrund von Vorberechnungen führt 
dies jedoch in der Nachbarschaft (IO 04, IO 05) zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
nachts, sodass durch geeignete technische Maßnahmen (z.B. Abgasdämpfer) der 
Schallleistungspegel auf LWA,Mündung = 70 dB(A) zu beschränken ist, wovon folgend ausgegangen 
wird. 

Die Hackschnitzel lagern in einem unterirdischen Bunker und werden über innenliegende 
Schneckentransportanlagen dem Brenner automatisch zugeführt. Hieraus ergeben sich keine für 
den Außenbereich relevanten Geräuschemissionen. 

Der Bunker wird über eine ebenerdige Klappe im südwestlichen Bereich des Heizhauses befüllt. 
Die Hackschnitzelanlieferung erfolgt im Tagzeitraum mittels eines Lkw, welcher die Hackschnitzel 
an der Klappe direkt in den Bunker gibt. Je nach Bedarf erfolgt eine Lkw-Lieferung ungefähr alle 
zwei bis vier Wochen. 

Als Emissionsquellen für die Hackschnitzellieferung werden der Fahrweg des Lkw im Bereich des 
Heizhauses (LQ 40) und das Abkippgeräusch (PQ 41) berücksichtigt. 

Die Linienschallquelle für die Fahrbewegung berechnet sich nach [8] zu: 

 L‘WAr = LWA,1h + 10 lg (n) – 10 lg (Tr/h) = 51,0 dB(A)/m 

mit  
-  LWA,1h = 63 dB(A)/m: Schallleistungs-Beurteilungspegel eines Lkw mit einer Leistung ab 
 105 kW bezogen auf 1 Stunde und 1 m Weglänge 
-   n = 1: Anzahl der Lieferfahrzeuge/Tag 
-  Tr = 16: Beurteilungszeit in h entsprechend Beurteilungszeitraum, hier Tageszeitraum 

Für das Abkippgeräusch von Hackschnitzeln liegen keine Daten vor. Hilfsweise wird das deutlich 
lautere Abkippgeräusch von Schotter in einen Graben (LWAeq = 106,4 dB(A), Anlage E67 [11]) für 
eine Dauer von 10 min in der Tageszeit (16 h) angesetzt. Somit ergibt sich ein auf die Tageszeit 
bezogener Beurteilungspegel von LWAr = 86,6 dB(A) (PQ 41).  

Der Maximalpegel wird mit LWAFmax = 113,6 dB(A) berücksichtigt. 

                                                
3 E-Mails vom 29.11.21 und 30.11.21; B. Eng. Anika Rhoden, BIM2B Ingenieursgesellschaft mbH 
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6.4  Gewerbliche Zusatzbelastung sonntags 

An Sonn- und Feiertagen findet im Einzelhandelsbereich, mit Ausnahme des Back-Shops, kein 
Verkauf statt. Entsprechend dem Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetz [13] ist an Sonntagen 
ein „Brötchenverkauf“ in der Zeit zwischen 7.00 und 19.00 Uhr innerhalb von höchstens fünf 
zusammenhängenden Stunden gestattet.  

Für den Back-Shop werden eine Netto-Verkaufsfläche von 40 m² und eine maximale Verkaufszeit 
von 07.00 bis 12.00 Uhr angenommen. Ferner wird von maximal 20 Kunden je Stunde 
ausgegangen. 

Die Lage der an Sonn- und Feiertagen zu berücksichtigenden Emissionsquellen sind in Abbildung 
2 grafisch dargestellt. 

Abbildung 2: Lageplan der Emissionsquellen an Sonn- und Feiertagen 
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Die Parkplatzgeräusche werden nach der Parkplatzlärmstudie [6] (s. o.) ermittelt. Es werden nur die 
Parkplätze P1, P3‘ (die sechs nordöstlichen Parkplätze von P3) und P9 mit insgesamt 17 
Stellplätzen betrachtet, da diese nahe den Eingängen angeordnet sind. Wenn alle Kunde mit einem 
Pkw anfahren, ergibt sich eine Bewegungshäufigkeit von N = 2 Fahrzeugbewegungen je Netto-
Verkaufsfläche und Stunde. Die Emissionsdaten der Parkplätze sind in Anhang 2.4 aufgelistet. 

Die Zu- und Abfahrten der Kunden-Pkw werden als Linienschallquelle (LQ 03) modelliert, welche 
ab der Einfahrt rund um die Stellflächen und zurück zur Einfahrt führt. Der längenbezogene 
Schallleitungspegel berechnet sich nach der Parkplatzlärmstudie [6] und RLS-90 [6] (vgl. o.) zu 
L’WA = 61,6 dB(A)/m (LQ 03). 

Anlieferungen finden an Sonn- und Feiertagen nicht statt.  

Weitere Emissionsquellen sind die haustechnischen Anlagen, für die durchgehender Dauerbetrieb 
berücksichtigt wird (s. Tabelle 7) sowie das Mündungsgeräusch des Abgasschornsteins der 
Heizungsanlage (PQ 40). 

Zur sicheren Seite hin werden zusätzlich die Emissionen des FTZ (FQ 20) als Vorbelastung 
berücksichtigt. 
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7    Berechnung der Schallimmission an den Nachweisorten 

7.1 Berechnungsverfahren  

Die Berechnung der Schallimmission erfolgt auf der Grundlage des Ausbreitungsmodells der 
DIN ISO 9613-2 [2]. Bei dem für die Berechnung der Schallimmission an den Nachweisorten 
genutzten Programm wird ein dem Projekt nachgebildetes Modell mit einem Suchstrahl vom 
Immissionsort ausgehend abgetastet. Für dieses Modell werden Datensätze benötigt, die die 

- Emittenten (Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen), 
- Beugungskanten (Wälle, Böschungen, markante Geländehöhen, Hausdächer, usw.), 
- Höhenlinien (Topografie), 
- Reflexionsflächen (Umgebungsbauteile, Mauern), 
- Immissionsorte 

mit hinreichender Sicherheit beschreiben.  
Der Beurteilungspegel an den Immissionsorten Lr ergibt sich wie folgt: 

    RjIjTjmetAeqj

r

KKKCL0,1
N

1j
jT

1
r 10T10lgL





   

mit 
Tr - Beurteilungszeit in h 
LAeq,i - Mittelungspegel (Messwert) in dB(A) für die Teilzeit Tj 
Cmet - meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 [2] in dB mit C0 = 0 
KT - Zuschlag für tonale Komponenten im Frequenzspektrum in dB 
KI - Zuschlag für Impulshaltigkeit (LAFTeq - LAeq) in dB 
KR - Zuschlag für Geräuscheinwirkungen in Ruhezeiten; im WA: KR = 6 dB; im MI/MD: KR = 0 
Tj - Teilzeit mit dem Wirkpegel Li in h 

Der Beurteilungspegel Lr wird unter Berücksichtigung von Zuschlägen für Impulse KI sowie für Ton- 
und Informationshaltigkeit KT gebildet. Ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit wurde nicht 
berücksichtigt (KT = 0). Die Impulshaltigkeit der Geräusche ist in den berechneten Emissionspegeln 
bereits enthalten.  

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt gemäß DIN ISO 9613-2 [2] für die mittlere Mitwindwetterlage. 
Die Faktoren der Schallausbreitung von den Emittenten zu den Immissionsorten werden 
programmintern berücksichtigt. 
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7.2 Darstellung der Ergebnisse  

Die Rasterlärmkarten (Anlage 4) dokumentieren anschaulich die flächenhafte Verteilung der 
Schallimmission für den Tag- (Werktag) und Nachtzeitraum unter dem Einfluss der topografischen 
Gegebenheiten. Flächen mit gleichem Beurteilungspegelbereich ist dieselbe Farbstufe zugeordnet. 

Für die Berechnungen wurde eine Rasterung von 2 m x 2 m gewählt, wobei die Aufpunkthöhe mit 
5 m über Geländeniveau angesetzt wurde. Bei der Darstellung der Ergebnisse in Form von 
Rasterlärmkarten ist zu beachten, dass die Beurteilungspegel in der Nähe eines Gebäudes auch 
reflektierte Anteile durch dieses Gebäude enthalten, so dass die Pegelerhöhung bis zu 2 dB(A) 
betragen kann. 

Weitergehende Informationen enthalten die Berechnungsergebnisse für die gewählten 
Immissionsorte (Anlage 3). Die Ergebnisse dokumentieren für jeden Immissionsort 
stockwerksbezogen die Beurteilungs- und Spitzenpegel für die Beurteilungszeiträume an 
Werktagen sowie an Sonn- und Feiertagen.  

 

7.4 Berechnungsergebnisse Gewerbelärm 

Die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung wurden nach TA Lärm unter Berücksichtigung der 
Gesamtbelastung (Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ), Einzelhandel, Heizungsanlage), 
bestimmt. Die Berechnungen wurden für Werktage und für Sonn- und Feiertage separat 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind in den Anhängen 3.1 und 3.2 detailliert dargestellt. 

 

Werktage 

Die Geräuscheinwirkungen ausgehend von den gewerblichen Anlagen führen zu keinen 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [2] (s. Anlage 3.1).  

Die höchsten Beurteilungspegel ergeben sich tags und nachts bei IO 06, wobei der maßgebliche 
Anteil aus der Vorbelastung durch das FTZ resultiert.  

An allen übrigen Immissionsorten wird tags ein Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) und nachts 
von bis 45 dB(A) erreicht, sodass die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete und 
Mischgebiete eingehalten werden.  

Für den Fall, dass das Gebäude bei IO 01 bzw. IO 02 als allgemeines Wohngebiet (WA) zu 
bewerten wäre, so würde sich der Beurteilungspegel aufgrund der nach TA Lärm [2] zu 
berücksichtigenden Ruhezeiten am Tag auf bis Lr,T-WA = 57 dB(A) erhöhen.  

Der Immissionsrichtwert am Tag von 55 dB(A) kann dann nur eingehalten werden, wenn folgende 
lärmmindernde Maßnahmen umgesetzt werden: 

 asphaltierte Fahrgassen und 
 Lärmschutzwände im Bereich der Sammelbereiche der Einkaufswagen. 

Der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) nachts würde bei IO 01 und 
IO 02 um 1 dB überschritten werden. Durch die oben genannten Maßnahmen könnte auch der 
IRW nachts eingehalten werden. 
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Im Bedarfsfall wären die detaillierten erforderlichen schallmindernden Maßnahmen im Zuge einer 
ergänzenden schalltechnischen Untersuchung zu ermitteln. 

Die Maximalpegel unterschreiten an allen Immissionsorten die zulässigen Spitzenpegel tags um 
mindestens 13 dB(A) und nachts um mindestens 17 dB(A). 

 
 
Sonn- und Feiertage 

Der Brötchenverkauf, der Betrieb des FTZ und die technischen Anlagen führen an Sonn- und 
Feiertagen zu keinen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte (IRW) [2] (s. Anlage 3.2). 

Die höchsten Beurteilungspegel ergeben sich an folgenden Immissionsorten: 

- tags: 
o IO 06: Lr,tags = 59 dB(A) mit IRW 60 dB(A); pegelbestimmend: Vorbelastung 
o IO 04: Lr,tags = 43 dB(A) mit IRW 55 dB(A); pegelbestimmend: Heizhaus 

- nachts: 
o IO 06: Lr,tags = 44 dB(A) mit IRW 45 dB(A); pegelbestimmend: Vorbelastung 
o IO 04: Lr,tags = 38 dB(A) mit IRW 40 dB(A); pegelbestimmend: Heizhaus 

Bei IO 01 und IO 02 werden auch die Immissionsrichtwerte eines WA eingehalten. 

Die Maximalpegel unterschreiten an allen Immissionsorten die zulässigen Spitzenpegel tags um 
mindestens 14 dB(A) und nachts um mindestens 21 dB(A). 
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8  Zusammenfassung 

Die Stadt Gransee beabsichtigt auf der Fläche des bestehenden ALDI-Discountmarkts an der 
Berliner Straße in Gransee zwei neue Versorgungsmärkte und östlich davon eine Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlage zu errichten.  

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die Beurteilungspegel der zu 
erwartenden gewerblichen schalltechnischen Immissionen auf die Nachbarschaft, ausgehend von 
der Vorbelastung im Untersuchungsgebiet und der Zusatzbelastung durch das BV, ermittelt und 
TA Lärm [2] beurteilt. 

Die ermittelten Beurteilungspegel des Gewerbelärms führen an allen Immissionsorten zu keinen 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [2]. Für die Einzelhandelsmärkte wurden 
folgende Ansätze berücksichtigt: 

- Discounter mit 1.050 m² Netto-Verkaufsfläche  
- Vollsortimenter mit 1.500 m² Netto-Verkaufsfläche 
- In den Märkten ist ein Backshop mit 40 m² Netto-Verkaufsfläche integriert. 
- Öffnungs- und Anlieferungszeit: werktags 06.00 – 22.00 Uhr 
- Brötchenverkauf an Sonn- und Feiertagen durch den Back-Shop von 07.00 – 12.00 Uhr 
- Anlieferungen nur werktags in der Zeit von 06.00 – 22.00 Uhr: 

 Discounter: 4 Lkw pro Tag, davon 1 Kühl-Lkw 
 Vollsortimenter: 10 Lkw pro Tag, davon 2 Kühl-Lkw 
 Backshop: 2 Klein-Lkw 

- Die Lieferrampen des Discounters und des Vollsortimenters sind als Innenrampen 
(Torranddichtungen und stationäre Überladebrücke) ausgeführt. 

- haustechnische Anlagen 

Für das Heizhaus wurden keine relevanten Schallabstrahlungen über die Außenbauteile 
angenommen. Relevante Geräuschemittenten sind die Mündung des ca. 8 m hohen 
Abgasschornsteins (Schallleistungspegel: LWA = 70 dB(A)) sowie die Anlieferung von Brennmaterial 
(Hackschnitzel) durch einen Lkw im Tagzeitraum.  

Als Vorbelastung wurde das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) mit flächenbezogenen 
Schallleistungspegeln tags von L‘‘WA,tags = 60 dB(A)/m² und nachts von L‘‘WA,nachts = 45 dB(A)/m² 
berücksichtigt, mit denen an der nächstgelegenen Bestandbebauung die Immissionsrichtwerte 
eingehalten werden.  
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B-Plan Nr. 21, Gransee
Emissionsquellen Gewerbe

Werktage

Name Gruppe Kommentar l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

Tagesgang

FQ 20 Standard Gewerbelärm FTZ Gransee 3016,12 60,0 94,8 0,0 0,0 VB
LQ 01 Vollsortimenter Kunden VS Parkplatz Nordschleife 197,72 57,0 80,0 0,0 0,0 Tag
LQ 01-N Vollsortimenter Kunden VS Parkplatz Nordschleife 197,72 55,5 78,5 0,0 0,0 Tag
LQ 02 Vollsortimenter Kunden VS Parkplatz Durchfahrt Westschleife 198,27 66,1 89,1 0,0 0,0 Tag
LQ 03 Discounter Kunden DC Parkplatz Durchfahrt 162,71 46,5 68,6 0,0 0,0 Tag
LQ 03-N Discounter Kunden DC Parkplatz Durchfahrt 162,71 33,4 55,5 0,0 0,0 Tag
LQ 04 Vollsortimenter Zu-/Abfahrt P MA Vollsortimenter 252,76 47,3 71,3 0,0 0,0 Zu-/Abfahrt P MA Vollsortimenter
LQ 04-N Vollsortimenter Zu-/Abfahrt P MA Vollsortimenter 252,76 56,3 80,3 0,0 0,0 Zu-/Abfahrt P MA Vollsortimenter
LQ 10 Vollsortimenter 10 Lkw Anfahrt tags 159,81 61,0 83,0 0,0 0,0 Tag
LQ 11 Vollsortimenter 10 Lkw Rangieren tags 20,89 64,0 77,2 0,0 0,0 Tag
LQ 12 Vollsortimenter 10 Lkw Abfahrt tags 105,77 61,0 81,2 0,0 0,0 Tag
LQ 14 Discounter 4 Lkw Anfahrt tags 69,40 57,0 75,4 0,0 0,0 Tag
LQ 15 Discounter 4 Lkw Rangieren tags 28,63 60,0 74,6 0,0 0,0 Tag
LQ 16 Discounter 4 Lkw Abfahrt tags 203,21 57,0 80,1 0,0 0,0 Tag
LQ 17 Konzessionär 2 Klein-Lkw An-/Abfahrt tags 31,43 53,0 68,0 0,0 0,0 Tag
LQ 40 Konzessionär 1 Lkw pro Tag 46,19 51,0 67,6 0,0 0,0 Tag
PQ 01 Discounter Lkw Bremsenentlüftung 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 Tag
PQ 02 Discounter Lkw Bremsenentlüftung 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 Tag
PQ 03 Vollsortimenter Lkw Bremsenentlüftung 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 Tag
PQ 04 Vollsortimenter Lkw Bremsenentlüftung 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 Tag
PQ 05 Vollsortimenter Lkw Bremsenentlüftung 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 Tag
PQ 10 Vollsortimenter Verflüssiger 75,0 75,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 11 Vollsortimenter Wärmepumpe 75,0 75,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 12 Vollsortimenter RLT 85,0 85,0 0,0 0,0 Tag
PQ 13 Vollsortimenter Wechselrichter 70,0 70,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 14 Discounter RLT 85,0 85,0 0,0 0,0 Tag
PQ 15 Discounter Wechselrichter 70,0 70,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 16 Discounter Verflüssiger 69,0 69,0 0,0 0,0 100%/24h
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B-Plan Nr. 21, Gransee
Emissionsquellen Gewerbe

Werktage

Name Gruppe Kommentar l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

Tagesgang

PQ 17 Discounter Transformator 75,0 75,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 18 Vollsortimenter Transformator 75,0 75,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 20 Vollsortimenter EKW Box - 150 EKW 93,8 93,8 0,0 0,0 106,0 Tag
PQ 21 Discounter EKW Box - 179 EKW 94,5 94,5 0,0 0,0 106,0 Tag
PQ 30 Vollsortimenter 2 Lkw Kühlaggregat 82,0 82,0 0,0 0,0 108,0 Tag
PQ 31 Vollsortimenter 15 Rollis, 15 Pal. je Lkw, Innenrampe, Überladebrücke 92,9 92,9 0,0 0,0 110,0 Tag
PQ 35 Vollsortimenter 2 Lkw Kühlaggregat 79,0 79,0 0,0 0,0 Tag
PQ 36 Vollsortimenter 20 Rollis, 20 Pal. je Lkw, Innenrampe 90,0 90,0 0,0 0,0 Tag
PQ 37 Konzessionär 3 Rollis je Lkw ein- und ausladen 76,8 76,8 0,0 3,0 Tag
PQ 40 Vollsortimenter Abgasmündung 70,0 70,0 0,0 3,0 75,0 100%/24h
PQ 41 Vollsortimenter Abkippen (hier Schotter statt Hackschnitzel), 10 min pro Tag 86,6 86,6 0,0 3,0 113,6 Tag
P1 Vollsortimenter 51,91 72,6 89,8 0,0 0,0 99,5 P VS nah 12-2022
P2 Vollsortimenter 144,65 73,4 95,0 0,0 0,0 99,5 P VS nah 12-2022
P3 Vollsortimenter 168,66 73,5 95,8 0,0 0,0 99,5 P VS nah 12-2022
P3-N Vollsortimenter 168,66 81,5 103,8 0,0 0,0 99,5 P3 VS nachts 12-2022
P4 Vollsortimenter 140,38 73,5 95,0 0,0 0,0 99,5 P VS nah 12-2022
P5 Vollsortimenter 127,96 73,0 94,0 0,0 0,0 99,5 P VS fern 12-2022
P6 Vollsortimenter 146,23 73,4 95,0 0,0 0,0 99,5 P VS fern 12-2022
P7 Vollsortimenter 112,89 73,5 94,0 0,0 0,0 99,5 P VS fern 12-2022
P8 Vollsortimenter 84,24 73,5 92,8 0,0 0,0 99,5 P VS fern 12-2022
P9 Vollsortimenter 113,00 73,5 94,0 0,0 0,0 99,5 P VS nah 12-2022
P20 Discounter 112,61 72,6 93,1 0,0 0,0 99,5 P DC nah 12-2022
P21 Discounter 170,41 72,6 94,9 0,0 0,0 99,5 P DC nah 12-2022
P21-N Discounter 170,41 79,9 102,2 0,0 0,0 99,5 P21 DC nachts 12-2022
P22 Discounter 83,69 71,9 91,1 0,0 0,0 99,5 P DC nah 12-2022
P23 Discounter 141,98 72,6 94,1 0,0 0,0 99,5 P DC fern 12-2022
P24 Discounter 114,78 77,7 98,3 0,0 0,0 99,5 P DC fern 12-2022
P25 Discounter 100,39 71,9 91,9 0,0 0,0 99,5 P DC fern 12-2022
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B-Plan Nr. 21, Gransee
Emissionsquellen Gewerbe

Werktage

Name Gruppe Kommentar l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

Tagesgang

P26 Discounter 181,78 72,3 94,9 0,0 0,0 99,5 P DC fern 12-2022
P27 Discounter 70,45 66,7 85,1 0,0 0,0 99,5 P DC nah 12-2022
P-MA 1 Vollsortimenter Vollsortimenter 37,12 56,1 71,8 0,0 0,0 97,5 P Mitarbeiter Vollsortimenter
P-MA 2 Vollsortimenter Vollsortimenter 37,49 56,0 71,8 0,0 0,0 97,5 P Mitarbeiter Vollsortimenter
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B-Plan Nr. 21, Gransee
Emissionsquellen Gewerbe

Sonn- und Feiertage

Name Gruppe Kommentar l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

Tagesgang

FQ 20 Standard Gewerbelärm FTZ Gransee 3016,12 60,0 94,8 0,0 0,0 VB
LQ 03 Discounter Kunden DC Parkplatz Durchfahrt 162,71 39,5 61,6 0,0 0,0 Tag
PQ 10 Vollsortimenter Verflüssiger 75,0 75,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 11 Vollsortimenter Wärmepumpe 75,0 75,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 13 Vollsortimenter Wechselrichter 70,0 70,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 15 Discounter Wechselrichter 70,0 70,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 16 Discounter Verflüssiger 69,0 69,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 17 Discounter Transformator 75,0 75,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 18 Vollsortimenter Transformator 75,0 75,0 0,0 0,0 100%/24h
PQ 40 Vollsortimenter Abgasmündung 70,0 70,0 0,0 3,0 75,0 100%/24h
P1 Vollsortimenter 51,91 61,3 78,5 0,0 0,0 99,5 P sonntags
P3' Vollsortimenter 85,42 62,1 81,5 0,0 0,0 99,5 P sonntags
P9 Vollsortimenter 113,00 62,3 82,8 0,0 0,0 99,5 P sonntags
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Immissionsrichtwerte zul.  Spitzenpegel Beurteilungspegel Maximalpegel Überschreitungen
Name Nutz. Stockwerk Richtung RW,T RW,N RW,T,max RW,N,max LrT LrN LT,max LN,max LrT,diff LrN,diff LTmax,diff LNmax,diff

in dB(A) in dB(A) in dB(A)
IO 01 MI EG NO 60 45 90 65 54 40 62 56 - - - -

MI 1.OG NO 60 45 90 65 55 41 63 57 - - - -
IO 02 MI EG SO 60 45 90 65 54 40 62 55 - - - -

MI 1.OG SO 60 45 90 65 55 41 63 56 - - - -
IO 03 MI EG NO 60 45 90 65 49 36 59 47 - - - -

MI 1.OG NO 60 45 90 65 49 37 60 47 - - - -
IO 04 WA EG SW 55 40 85 60 48 39 69 41 - - - -

WA 1.OG SW 55 40 85 60 49 39 70 41 - - - -
WA 2.OG SW 55 40 85 60 51 39 71 42 - - - -
WA 3.OG SW 55 40 85 60 51 39 72 42 - - - -

IO 05 WA EG NW 55 40 85 60 48 36 69 42 - - - -
WA 1.OG NW 55 40 85 60 49 37 70 43 - - - -

IO 06 MI EG SW 60 45 90 65 60 45 61 55 - - - -
MI 1.OG SW 60 45 90 65 58 43 63 56 - - - -

B-Plan Nr. 21, Gransee
-Beurteilungspegel nach TA-Lärm-

werktags
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Immissionsrichtwerte zul.  Spitzenpegel Beurteilungspegel Maximalpegel Überschreitungen
Name Nutz. Stockwerk Richtung RW,T RW,N RW,T,max RW,N,max LrT LrN LT,max LN,max LrT,diff LrN,diff LTmax,diff LNmax,diff

in dB(A) in dB(A) in dB(A)
IO 01 MI EG NO 60 45 90 65 41 25 55 16 - - - -

MI 1.OG NO 60 45 90 65 42 25 57 16 - - - -
IO 02 MI EG SO 60 45 90 65 40 25 54 16 - - - -

MI 1.OG SO 60 45 90 65 41 25 55 16 - - - -
IO 03 MI EG NO 60 45 90 65 36 23 47 14 - - - -

MI 1.OG NO 60 45 90 65 36 23 48 15 - - - -
IO 04 WA EG SW 55 40 85 60 42 38 39 39 - - - -

WA 1.OG SW 55 40 85 60 43 38 39 39 - - - -
WA 2.OG SW 55 40 85 60 43 38 39 39 - - - -
WA 3.OG SW 55 40 85 60 43 38 40 38 - - - -

IO 05 WA EG NW 55 40 85 60 41 35 35 35 - - - -
WA 1.OG NW 55 40 85 60 41 36 35 35 - - - -

IO 06 MI EG SW 60 45 90 65 59 44 52 2 - - - -
MI 1.OG SW 60 45 90 65 55 40 53 14 - - - -
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-Beurteilungspegel nach TA-Lärm-

Sonn- und Feiertage
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35 < <= 39
39 < <= 43
43 < <= 47
47 < <= 51
51 < <= 55
55 < <= 59
59 < <= 63
63 < <= 67
67 < <= 71
71 < <= 75
75 < <= 79
79 <  

B-Plan Nr. 21, Gransee

Rasterlärmkarte Gewerbe
Werktage, Nacht, Höhe 5 m

mit Kennzeichnung der Lage
- des Bauvorhabens
- der umliegenden Bebauung
- der berücksichtigten Schallquellen
- der maßgeblichen Immissionsorte


